
 

Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten 

 

Die Jägerschaft des Landkreises Verden e.V. veranstaltet die Waldjugendspiele 2023 und freut sich 

über den Besuch Ihres Kindes. Um Ihrem Kind, Ihnen, Freunden und Verwandten eine bleibende Erin-

nerung an diese Veranstaltung zu ermöglichen, werden Fotos von einem Mitglied des Organisations-

teams der Waldjugendspiele gemacht, die Ihnen zeitnah auf der Webseite der Jägerschaft zum Be-

trachten und als Download zur Verfügung stehen. Das Bildmaterial darf von der Jägerschaft des Land-

kreises Verden e.V. zeitlich und räumlich unbegrenzt ausschließlich für nicht kommerzielle Zwecke 

zur Außendarstellung, insbesondere zu Informations- und Werbezwecken in gedruckter Form und im 

Internet genutzt werden.  

Die angefertigten Fotos und Bilddateien werden umgehend gelöscht, wenn Sie die Einwilligung wider-

rufen. 

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass 

im Zusammenhang mit dem Besuch der Waldjugendspiele in der Zeit vom 19.09. bis 21.09.2023 

Foto(s) meines/unseres Kindes bzw. meiner/unserer Kinder (Vor- und Nachname(n): 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

angefertigt und auf der Homepage der Jägerschaft des Landkreises Verden e.V. (www.jaegerschaft-

verden.de), Informationsbroschüren der Jägerschaft des Landkreises Verden e.V. sowie ihrer Dachver-

bände (Landesjägerschaft Niedersachsen e.V., Deutscher Jagdverband e.V.) und der örtlichen Tages-

presse veröffentlicht werden dürfen. 

 

 

Ja       Nein 

 
 
 
      
Ort, Datum 

 

_________________________________________________________________________ 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten(1)(2) 

(1) Vor- und Zuname eintragen;  1) Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personensorgeberech-

tigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen 

Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem sich das Kind aufhält. 


